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FRIEDHOFSSATZUNG DER GEMEINDE OBERAURACH 
 
Die Gemeinde Oberaurach erläßt aufgrund der Artikel 23 und 24 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern in der gültigen Fassung folgende 
 

SATZUNG 
 
I. Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Die Satzung gilt für die Benutzung der Friedhöfe in den Gemeindeteilen der Ge-
meinde Oberaurach (Dankenfeld, Fatschenbrunn, Kirchaich, Neuschleichach, O-
berschleichach und Trossenfurt) mit den dazugehörenden Leichenhäusern. 
 

§ 2 
Zweckbestimmung 

 
(1) Die Friedhöfe dienen ohne Unterschied des Religionsbekenntnisses der Bestat-
tung der Leichen oder Aschenreste aller Personen, die beim Eintritt des Todes in der 
Gemeinde Oberaurach wohnhaft waren oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatten. 
Sollte eine ordnungsgemäße Beisetzung nicht anderweitig sichergestellt sein, so gilt 
diese auch für Leichen oder Aschenresten derjenigen, die im Gemeindebereich ver-
storben oder tot aufgefunden worden sind. 
 
(2) Mit besonderer Genehmigung der Friedhofsverwaltung und gegen Zahlung der 
festgesetzten Zulassungsgebühr können auch die Leichen oder Aschenreste ande-
rer als der in Abs. 1 genannten Personen auf den Friedhöfen der Gemeinde Oberau-
rach bestattet werden. Auf die Erteilung der Genehmigung besteht kein Rechtsan-
spruch. 
 
(3) Wenn Änderungen in der Einteilung oder Zweckbestimmung der Friedhofsflächen 
vorgesehen sind oder wenn es das öffentliche Wohl sonst erfordert, kann die Ge-
meinde Oberaurach 
a) einen Friedhof oder auch Einzelgrabstätten ganz oder teilweise der Nutzung als 

Bestattungsstätten entziehen, 
b) laufende Nutzungsrechte für beendet erklären.  
 
(4) Stellen Maßnahmen der Gemeinde Oberaurach nach Abs. 3 einen entschädi-
gungspflichtigen enteignungsgleichen Eingriff dar, so ist die Gemeinde Oberaurach 
insoweit zur Leistung angemessenen Schadenersatzes verpflichtet. 
 
(5) Das Recht, den Bestattungsort im Gemeindegebiet zu bestimmen, steht grund-
sätzlich den Hinterbliebenen zu. Äußern sich die Hinterbliebenen nicht rechtzeitig 
über den gewünschten Bestattungsort oder sind Hinterbliebene nicht bekannt, so 
bestimmt die Gemeinde Oberaurach, auf welchem der o.g. Friedhöfe die Leiche zu 
bestatten ist. 
 
(6) Die Grabstätten bleiben Eigentum der Gemeinde Oberaurach. An ihnen können 
Rechte nur nach dieser Satzung erworben werden. 
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(7) Der Erwerb eines Nutzungsrechtes an einer unbelegten Grabstätte zur Sicherung 
eines Grabplatzes für den späteren Todesfall ist nur zulässig, soweit genügend 
Grabplätze zur Verfügung stehen. 
 
(8) Die Friedhöfe erfüllen aufgrund ihrer gärtnerischen Gestaltung auch allgemeine 
Grünflächenfunktionen. Deshalb hat jeder das Recht, die Friedhöfe als Orte der Ru-
he und Besinnung zum Zwecke einer der Würde des Ortes entsprechenden Erho-
lung aufzusuchen. 
 

§ 3 
Friedhofsverwaltung und Beaufsichtigung 

 
(1) Die Verwaltung und Beaufsichtigung der Friedhöfe und des Bestattungswesens 
obliegt der Gemeinde Oberaurach. 
 
(2) Die Verwaltungsbefugnis der Gemeinde Oberaurach schließt das allgemeine 
Recht ein, im Zweifelsfall zu bestimmen, in welcher Grabstätte die Leiche oder die 
Urne beigesetzt wird. 
 
 
 
II. Ordnungsvorschriften 
 

§ 4 
Öffnungszeiten 

 
(1) Die Friedhöfe sind während der jeweils bekannt gegebenen Zeit für den Besuch 
geöffnet. Außerhalb der Öffnungszeiten ist der Aufenthalt nicht gestattet. 
 
(2) Die Gemeinde Oberaurach kann das Betreten eines gesamten Friedhofes oder 
einzelner Teile aus besonderem Anlaß oder aus wichtigen Gründen vorübergehend 
untersagen. 
 

§ 5 
Verhalten auf dem Friedhof 

 
(1) Jeder Besucher des Friedhofes hat sich der Würde des Ortes entsprechend zu 
verhalten. 
 
(2) Kindern unter 7 Jahren ist das Betreten des Friedhofes nur in Begleitung Er-
wachsener gestattet. 
 
(3) Anordnungen des Friedhofspersonals haben die Besucher Folge zu leisten. Auf 
den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet, 
 1. Tiere mitzunehmen (außer Blindenhunde), 
 2. die Wege mit Fahrzeugen aller Art, außer Kinderwagen, hand- oder motorgetrie-

benen Krankenfahrstühlen, zu befahren, soweit nicht eine besondere Erlaubnis 
durch die Gemeinde Oberaurach erteilt wird oder gewerbliche Arbeiten im Sinne 
des § 6 Abs. 5 ausgeführt werden. 

 3. Waren aller Art, sowie gewerbliche Dienste anzubieten oder diesbezüglich zu 
werben. 

 4. Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen der Be-
stattungsfeier notwendig und üblich sind, 
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 5. Wege, Plätze und Gräber zu verunreinigen oder zu beschädigen; Einfriedungen 
zu übersteigen bzw. zu betreten, 

 6. Abfälle an anderen Orten abzulagern, als an den hierfür vorgesehenen und ge-
kennzeichneten Plätzen, 

 7. Grabhügel oder Grabeinfassungen und Grünanlagen zu betreten, 
 8. unpassende Gefäße (z.B. Konservendosen u.ä. Gegenstände) auf Gräbern auf-

zustellen oder solche Gefäße und Gießkannen zwischen den Gräbern hinzustel-
len, 

 9. gewerbsmäßig zu fotografieren, 
1.  Wasser zu verschwenden. 
 
(4) Die Friedhofsverwaltung kann bei Einzelpunkten Ausnahmen zulassen, soweit sie 
mit dem Zweck des Friedhofes und der Ordnung auf ihm vereinbar sind. 
 
(5) Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhängende 
Veranstaltungen bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung; sie sind spätes-
tens 4 Werktage vorher anzumelden. 
 

§ 6 
Arbeiten auf dem Friedhof 

 
(1) Die gewerbliche Tätigkeit auf den Friedhöfen bedarf der Genehmigung durch die 
Gemeinde Oberaurach, wobei Art, Umfang und Dauer der Tätigkeit zeitlich begrenzt 
werden können. Ein Anspruch auf Erteilung der Genehmigung besteht nicht. Die 
Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die Friedhofssatzung und die dazu 
ergangenen Regelungen zu beachten. Die Gewerbetreibenden haften für alle Schä-
den, die sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf den 
Friedhöfen verursachen. 
 
(2) Die Genehmigung setzt den Nachweis der persönlichen und fachlichen Zuverläs-
sigkeit und Eignung des Inhabers oder des verantwortlichen Leiters eines Betriebes 
voraus. 
 
(3) Arbeiten dürfen nur werktags während der Öffnungszeiten der Friedhöfe und Lei-
chenhäuser ausgeführt werden. Arbeiten zur Durchführung von Bestattungen sind 
davon ausgeschlossen. 
 
(4) Während der Bestattungszeiten ist die Vornahme störender Arbeiten (gewerbli-
cher oder privater Art) in der Nähe des Bestattungsortes untersagt. 
 
(5) Den zur Vornahme gewerblicher Arbeiten Berechtigten ist - soweit erforderlich -
die Benutzung der Friedhofswege mit geeigneten Fahrzeugen gestattet. Wege und 
sonstige Anlagen dürfen dabei nicht über das übliche Maß hinaus beansprucht wer-
den. Für Schäden haftet der Verursacher. 
 
(6) Wer unberechtigt gewerbliche Arbeiten ausführt, kann vom Friedhofspersonal 
aus dem Friedhof verwiesen werden. 
 
(7) Die Lagerung von Abraum jeglicher Art, insbesondere von Grabdenkmälern oder 
Teilen von diesen sowie von Grabeinfassungen, ist weder im noch außerhalb des 
Friedhofsgeländes, auch nicht vorübergehend, zugelassen. 
 
(8) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf den 
Friedhöfen nur an den von der Friedhofsverwaltung genehmigten Stellen gelagert 
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werden. Bei Beendigung der Arbeiten sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in 
einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Gewerbliche Geräte dürfen nicht an 
oder in den Wasserentnahmestellen der Friedhöfe gereinigt werden. 
 
 
 
III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
 

§ 7 
Anzeigepflicht 

 
(1) Jede Bestattung ist unverzüglich nach Eintritt des Todes bei der Friedhofsverwal-
tung während der üblichen Sprechstunden anzumelden. Der Anmeldung sind die 
erforderlichen Unterlagen beizufügen. 
 
(2) Das Grab muß spätestens 48 Stunden vor Beginn der Bestattung bei der Ge-
meinde bestellt werden. Wird eine Bestattung in einer vorher erworbenen Grabstätte 
beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen. 
 
(3) Ort und Zeit der Bestattung sind mit der Friedhofsverwaltung abzustimmen. Über-
licherweise erfolgen Bestattungen an Werktagen. Bestattungen an Feiertagen wer-
den auf Antrag zugelassen. 
 
(4) Erdbestattungen und Einäscherungen sind in der Regel spätestens 96 Stunden 
nach Eintritt des Todes durchzuführen. Aschen müssen spätestens 2 Monate nach 
der Einäscherung bestattet werden, anderenfalls werden sie auf Kosten des Bestat-
tungspflichtigen beigesetzt. 
 

§ 8 
Särge und Urnen 

 
(1) Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von 
Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Särge, Sargausstattungen und Sargabdichtungen dürfen 
nicht aus Kunststoffen oder sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt sein. Särge 
müssen aus einheimischen Holzarten hergestellt sein. Insbesondere darf kein Tropenholz 
verwendet werden. Für die Sargausstattung kommen nur Alternativen wie z.B. Papierstoff, 
Leinen oder Baumwollstoff in Betracht. 
Das gleiche gilt für die Bekleidung der Leichen. Diese dürfen nur aus biologisch ab-
baubarem Material sein. 
 
(2) Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. 
Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Friedhofsverwal-
tung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen. 
(3) Grundsätzlich sollen Urnen die in Urnengrabstellen nach § 13 Abs. 1 Buchst. A, b, 
beigesetzt werden, aus biologisch abbaubarem Material sein. Bei Urnen die nicht aus 
biologisch abbaubarem Material sind, ist § 14, Abs. 4 zu beachten. 
Urnen die in Urnengrabstellen nach § 13 Abs.1 Buchst. A, c, beigesetzt werden, dür-
fen nur aus biologisch abbaubarem Material sein. 

 
 

§ 9 
Aushebung der Gräber 

 
(1) Die Gräber werden von einem Bestattungsinstitut, welches die Erlaubnis hierfür 
durch die Friedhofsverwaltung hat, ausgehoben und wieder verfüllt. 
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Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur 
Oberkante des Sarges mindestens 1,0 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 
0,50 m. Zwischen Grabsohle und höchstem Grundwasserstand muß eine Filter-
schicht von 0,50 m verbleiben. Ist eine doppelte Belegung (Tiefgräber, 2 Särge ü-
bereinander) vorgesehen, muß das Grab entsprechend tief angelegt werden. 
 
(2) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vorher entfernen zu lassen. Sofern 
beim Ausheben der Gräber Grabmale, Fundamente oder Grabzubehör entfernt wer-
den müssen, sind die dadurch entstehenden Kosten durch den Nutzungsberechtig-
ten selbst zu tragen. 
 

§ 10 
Ruhezeiten 

 
Die Ruhezeit bei Erdbestattungen bis zur Wiederbelegung beträgt in allen Friedhöfen für 
alle Verstorbenen 20 Jahre. Diese Ruhezeit gilt für Aschenreste entsprechend (vgl. auch § 
17 Abs.1). 
Die Ruhezeit für Aschenreste wird auf 10 Jahre festgesetzt. 
(vgl. auch § 17 Abs. 1). 
 

§ 11 
Leichenausgrabungen und Umbettungen 

 
(1) Leichenausgrabungen und Umbettungen dürfen nur mit Erlaubnis der Friedhofs-
verwaltung durchgeführt werden. Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn ein 
wichtiger Grund die Störung der Totenruhe rechtfertigt. 
 
(2) Jede Leichenausgrabung und jede Umbettung bedarf ferner der Genehmigung 
der Kreisverwaltungsbehörde. 
 
(3) Angehörige und Zuschauer dürfen der Ausgrabung bzw. der Umbettung nicht 
beiwohnen. 
 
(4) Die Gemeinde Oberaurach bestimmt den Zeitpunkt der Ausgrabung oder Umbet-
tung. 
 
 
 
IV. Grabstätten 
 

§ 12 
Einteilung der Flächen 

 
(1) Die Einteilung der Grabstätten richtet sich nach den Friedhofsplänen (Bele-
gungspläne). In ihm sind die einzelnen Grabstätten fortlaufend nummeriert. 
 
(2) Neue Grabstätten werden grundsätzlich der Reihe nach vergeben. Bei Wiederbe-
legung frei gewordener Grabstätten sollen diese zuerst wiederbelegt werden. In be-
gründeten Ausnahmefällen kann davon abgewichen werden. 
 

§ 13 
Arten der Grabstätten 

 
 
(1) Gräber im Sinne dieser Satzung sind 
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A) Reihengrabstätten als Einzelgrabstätten 
a) Einzelgrabstätten 
b) Urnengrabstätten mit bis zu 4 nebeneinanderliegenden Grabstellen 
c) Urnengrabstätten für eine anonyme Bestattung 
 
 
 
B) Wahlgrabstätten 
a) Einzelgrabstätten 
b) Familiengrabstätten mit 2 nebeneinanderliegenden Grabstellen 
c) Familiengrabstätten mit 3 nebeneinanderliegenden Grabstellen 
d) Kindergrabstätten 
 
(2) Bei Erdbestattungen sind die Wahlgräber immer doppeltief zu belegen, insbe-
sondere wenn die Bestattung weiterer Angehöriger in Frage kommen könnte. 
 
(3) Neue Familiengräber mit drei Grabstellen nebeneinander werden nur ausgewie-
sen, wo es die Platzverhältnisse zulassen. 
 

§ 14 
Aschen- bzw. Urnenbeisetzung 

 
(1) Urnen dürfen in allen Grabstätten beigesetzt werden. Die Zahl der Urnen, die in einer 
Grabstätte bestattet werden können, richtet sich nach der Größe der Grabstätte und bedarf 
jeweils im Einzelfall der Genehmigung. 
 
Die Zahl der Urnen die in einer Urnengrabstätte (§ 13, Abs. 1, Buchst. A, b) bestattet 
werden können, wird auf 4 begrenzt. 
Im anonymen Urnengrab (§ 13 Abs. 1, Buchst. A, c) kann nur eine Urne bestattet wer-
den. 
 
(2) Die Urnenbeisetzung ist der Gemeinde Oberaurach rechtzeitig vorher anzumelden. 
 
(3) Die Urnen müssen entsprechend des § 16 der Bestattungsverordnung gekennzeichnet 
sein. Urnen können in Gräbern nur unterirdisch beigesetzt werden. 
 
(4) Nach Ablauf der Ruhezeit bzw. nach dem Erlöschen des Nutzungsrechtes an einer Grab-
stätte ist die Urne durch den Nutzungsberechtigten zu entfernen und gem. Abs. 5 an einer 
von der Gemeinde bestimmten Stelle im Friedhof der Erde zu übergeben. 
 
(5) Werden von der Gemeinde Oberaurach Urnen aus Grabstätten entfernt, so sind 
sie an einer von ihr bestimmten Stelle des Friedhofes in würdiger Weise der Erde zu 
übergeben. 

§ 15 
Ehrengrabstätten 

 
Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrabstätten (einzeln 
oder in geschlossenen Feldern) obliegt der Gemeinde Oberaurach. 
 

§ 16 
Größe der Gräber 

 
(1) Die Ausmaße der Gräber ergeben sich aus den Friedhofsplänen. Generell sollte der Min-
destabstand zwischen den Gräbern 0,40 m betragen, soweit nicht die tatsächlichen Gege-
benheiten andere Abstände erfordern. 
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(2) Die Grabstätten haben in der Regel folgende Ausmaße 
A) Reihengräber         2,10 m x 0,90 m 
a) Einzelgrabstätten        2,10 m X 0,90 m 
b) Urnengrabstätten mit 4 nebeneinanderliegenden Grabstellen  0,80 m X 0,80 m 
c) Urnengrabstätten für eine anonyme Bestattung   0,40 m X 0,40 m 
 
B) Wahlgrabstätten 
a) Einzelgräber        2,10 m x 0,90 m, 
b) Familiengräber mit 2 nebeneinanderliegenden Grabstellen   2,10 m x 1,80 m 
c) Familiengräber mit 3 nebeneinanderliegenden Grabstellen   2,10 m x 2,70 m 
d) Kindergräber        1,50 m x 0,75 m. 
 
Abweichungen sind im Friedhofsplan festgehalten bzw. bedürfen der Genehmigung durch 
die Friedhofsverwaltung. 
 
 
 

§ 17 
Nutzungsrecht 

 
(1) Für neue Grabstätten nach § 13 Abs. 1, Buchst. A, a, und § 13 Abs. 1, Buchst. B, a-d, 
wird ein Nutzungsrecht auf die Dauer von 20 Jahren (Ruhefrist) verliehen. 
Das Nutzungsrecht an Urnengrabstätten nach § 13, Abs. 1, Buchst. A, b und c, wird 
auf die Dauer von 10 Jahren (Ruhefrist) verliehen. 
Der Wiedererwerb bzw. die Verlängerung eines Nutzungsrechtes (nach Ende der Ruhefrist) 
ist nur auf Antrag für die Zeit von 5 Jahren möglich. Beides bezieht sich immer auf die ge-
samte Grabstätte.  
Dies gilt nicht für Urnengrabstätten nach § 13 Abs. 1, Buchst. A, c. Hier ist eine Ver-
längerung des Nutzungsrechtes nicht möglich. 
 
 
(2) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb des Nutzungsrechtes an einer der Lage 
nach bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung. 
 
(3) Antragsberechtigt ist bei einem Todesfall der nächste Angehörige des Verstorbe-
nen. 
 
(4) Die Verleihung des Nutzungsrechtes wird erst nach Zahlung der fälligen Gebüh-
ren für den vereinbarten Zeitraum wirksam. 
 
(5) Das Benutzungsrecht beinhaltet, soweit § 2 Abs. 1 zutrifft, die Beisetzung 
a) des Verstorbenen, 
b) des Inhabers des Grabrechtes oder 
c) dessen Ehegatten und der Kinder einschließlich Schwiegerkinder, 
d) dessen Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder und ihrer Ehegatten, 
e) der Eltern und Schwiegereltern,  
f) der Enkel und ihrer Ehegatten, 
g) sonstiger Personen, falls ein persönlicher Bezug zum Nutzungsberechtigten vor-

liegt und die Friedhofsverwaltung zustimmt. 
 
(6) Das Grabnutzungsrecht geht nach dem Ableben des Inhabers, soweit nicht eine 
anderslautende Anordnung des Verstorbenen vorliegt, auf den nächsten Angehöri-
gen der Reihenfolge des § 17 Abs. 5 der Satzung über. Bei Ranggleichheit wird der 
jeweils Älteste Nutzungsberechtigter. 
Das Grabnutzungsrecht kann durch schriftliche Erklärung vom Inhaber auf Personen 
im Sinne des § 17 Abs. 5 c) bis g) übertragen werden. Die Übertragung bedarf der 
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Zustimmung dieser Person sowie der Friedhofsverwaltung. Jeder Rechtsnachfolger 
hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich umschreiben zu lassen. 
 
(7) Der jeweilige Nutzungsberechtigte entscheidet im Rahmen dieser Satzung dar-
über, welche Personen in der Grabstätte beigesetzt werden dürfen, sowie über die 
Art der Gestaltung und über die Pflege der Grabstätte. 
 
(8) Eine weitere Beisetzung darf in einer Grabstätte nur stattfinden, wenn das Nut-
zungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ablauf der neuen Ruhefrist durch Wie-
dererwerb verlängert worden ist. 
 
(9) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und Pflege der Grab-
stätte und zur Zahlung der Gebühren. 
 
(10) Das Nutzungsrecht an belegten Grabstätten kann nach Ablauf der letzten Ruhe-
frist zurückgegeben werden. Die Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte mög-
lich. Bereits bezahlte Gebühren werden nicht zurückerstattet. 
 
(11) Die Gemeinde Oberaurach bietet dem Nutzungsberechtigten die Verlängerung 
des Nutzungsrechtes an, falls gem. § 2 Angehörige im Gemeindebereich wohnhaft 
sind und deren spätere Beisetzung in diesem Grab gewünscht wird. 
Der Anspruch auf Wiedererwerb oder auf Umschreibung des Nutzungsrechtes er-
lischt, wenn das Nutzungsrecht seit mehr als 3 Monaten abgelaufen und ein Antrag 
auf Wiedererwerb oder auf Umschreibung innerhalb dieser Frist ohne Vorliegen er-
kennbarer Entschuldigungsgründe nicht gestellt worden ist. 
 
(12) Ist das Nutzungsrecht erloschen, so sind die Grabsteine, Grabplatten, Grabta-
feln, Einfassungen und die sonstigen auf der Grabstätte befindlichen Gegenstände 
binnen 6 Wochen vom Nutzungsberechtigten aus dem Friedhof zu entfernen und 
abzutransportieren. Die Grabstelle ist bodeneben zu hinterlassen (ohne Wurzel etc.), 
so daß eine evtl. Grasansaat sofort möglich ist. 
 
(13) Kommt der Nutzungsberechtigte den ihm nach Abs. 12 obliegenden Beseiti-
gungspflichten nicht fristgemäß nach, so kann die Gemeinde Oberaurach, sobald sie 
es für zweckmäßig oder erforderlich hält, Grabsteine, Grabplatten, Grabtafeln, Ein-
fassungen und die sonstigen auf der Grabstätte befindlichen Gegenstände auf seine 
Kosten aus dem Friedhof entfernen oder einen Dritten damit beauftragen. Die Fried-
hofsverwaltung ist nicht verpflichtet, das Grabmal oder sonstige baulichen Anlagen 
zu verwahren. 
 
(14) Das Nutzungsrecht an Gräbern kann entzogen werden, wenn Grabstätten nicht 
den Vorschriften entsprechend angelegt oder in der Unterhaltung vernachlässigt 
werden. Nichtbezahlung der Grabplatzgebühren hat den Entzug des Nutzungsrech-
tes ebenfalls zur Folge, auch wenn die Ruhefrist noch läuft. Hinsichtlich der Beseiti-
gungspflicht gelten Abs. 12 und 13. 
 
 
 
V. Grabdenkmale und bauliche Anlagen 
 

§ 18 
Grabmale und Einfriedungen 
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(1) Grabmale, Grabplatten, Einfassungen und sonstige bauliche Grabanlagen sowie 
Bepflanzungen müssen der Zweckbestimmung, der Würde des Friedhofs und sei-
nem allgemeinen Gepräge entsprechen. Sie dürfen den Friedhof nicht verunstalten 
sowie berechtigte Interessen und Empfindungen der Inhaber anderer Grabstätten 
und der Friedhofsbesucher stören. 
 
(2) Die Errichtung von Grabmälern, Grabplatten, Grabtafeln, Einfassungen und sons-
tiger baulicher Anlagen sowie deren Änderung ist nur nach vorheriger Genehmigung 
der Gemeinde Oberaurach zulässig. Die Erlaubnis ist vom Nutzungsberechtigten 
oder beauftragten Dritten einzuholen. 
 
(3) Der Antrag auf Genehmigung nach Abs. 2 ist mindestens 4 Wochen vor dem be-
absichtigten Beginn der Arbeiten bei der Gemeinde Oberaurach einzureichen. Der 
Antrag muß eine genaue Beschreibung der Anlagen, die errichtet, aufgestellt oder 
angebracht werden sollen, enthalten. Dabei sind insbesondere Größenmaße und die 
Materialart anzugeben. 
 
(4) Anträgen auf Genehmigung zur Aufstellung eines Grabmales sind folgende prüf-
bare Darstellungen in 2-facher Ausfertigung beizugeben 
a) der Grabmalentwurf einschließlich Grundriß, Vorder- und Seitenansicht im Maß-

stab 1:10 mit Angabe des Materials und der ausgeführten Art der Bearbeitung an 
allen Seiten, der Größe (Maße, Anordnung, Form und Inhalt der Inschrift, Orna-
mente und Symbole sowie der Fundamentierung, Unterbau und Aufbau); 

b) Ausführungszeichnungen in natürlicher Größe, soweit dies in besonderen Fällen 
dem Verständnis des Entwurfes erforderlich ist, 

c) bei Grabdenkmalen mit figürlichem Schmuck ein Modell der Bildhauerarbeit, 
d) eine zeichnerische Darstellung des Fundamentes im Maßstab 1:10 mit genauer 

Beschreibung, verbunden mit einer Erklärung des Aufstellers und seines Auftrag-
gebers, daß das Fundament nach Gründung, Größe und Fertigkeit für das zur 
Aufstellung kommende Grabmal ausreichend ist, 

e) eine Erklärung des Aufstellers und seines Auftraggebers, in der sie sich verpflich-
ten, das Grabmal mit dem Fundament und die einzelnen Teile des Grabmales so 
oft und so fest mit Dübeln oder sonstigen geeigneten Haltevorrichtungen mitein-
ander zu verbinden, daß ein Umstürzen des Grabmales oder ein Herabfallen von 
einzelnen Teilen außer bei Gewaltanwendung für ständig ausgeschlossen ist. 

 
(5) Jedes Grabmal muß entsprechend seiner Größe dauerhaft gegründet sein, so 
daß es auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzt oder sich senkt und 
von den Aufstellern oder Verfügungsberechtigten ordnungsgemäß gepflegt und un-
terhalten werden. Der Aufsteller oder die Verfügungsberechtigten haften als Ge-
samtschuldner für alle Schäden, die durch das Umfallen eines Grabmales oder 
durch das Abstürzen von Teilen oder sonst wie dadurch verursacht werden, daß das 
Grabmal fehlerhaft gegründet oder nicht im erforderlichen Maße gesichert, gepflegt 
und unterhalten worden ist. 
 
(6) Jedes Grabmal muß sich nach Größe, Form und Werkstoff in das Gesamtbild 
des Friedhofes einordnen. Es soll nach Möglichkeit allseits handwerksgerecht bear-
beitet sein. Auf formschöne, würdige Beschriftung ist besonderer Wert zu legen. Hö-
he und Tiefe der Grabmäler und Grabzeichen müssen in einem angemessenen, 
dem Gepräge des Friedhofs entsprechenden Verhältnis zueinander und zur Größe 
der Grabstätte stehen. 
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(7) Als Einfassungen sollen nur handwerksmäßig bearbeitete Natur- oder Kunststei-
ne verwendet werden, die sich in das Gesamtbild des jeweiligen Friedhofes einfü-
gen. 
Bei Urnengräbern nach § 13, Abs. 1, Buchst. A, b, ist die Grabeinfassung von der Ge-
meinde vorgegeben. 

 
 
(8) Die Gemeinde Oberaurach kann die Genehmigung zur Aufstellung von Grabmä-
lern und sonstigen Grabzeichen versagen, wenn sie den Vorschriften dieser Satzung 
nicht entsprechen. 
 
(9) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstigen baulichen Anla-
gen nicht binnen eines Jahres nach der Zustimmung errichtet worden sind. 
 
(10) Ohne Genehmigung errichtete oder mit den vorgelegten Zeichnungen und An-
gaben nicht übereinstimmende Anlagen können auf Kosten des Grabnutzungsbe-
rechtigten von der Gemeinde Oberaurach entfernt werden. Vorher ist der Nutzungs-
berechtigte schriftlich aufzufordern, innerhalb einer angemessenen Frist die Anlage 
zu entfernen oder zu ändern. 
 
(11) Firmenbezeichnungen dürfen nur in unauffälliger Weise, möglichst seitlich an 
den Grabdenkmälern, angebracht werden. 
 
(12) Der Nutzungsberechtigte und die in seinem Auftrag Handelnden haften für jede 
durch die Errichtung von Grabzeichen und Einfassungen entstehende Beschädigung 
der Grab- und Friedhofsanlagen. 
Der Nutzungsberechtigte ist verantwortlich dafür, daß die erforderlichen Aufräu-
mungsarbeiten nach Beendigung der Maßnahme durchgeführt werden. 
 
(13) Grabdenkmale, die umzustürzen drohen oder wesentliche Zeichen der Zerstö-
rung aufweisen, können nach vorangegangener Aufforderung auf Kosten des Nut-
zungsberechtigten entfernt werden, falls die Wiederherstellung nicht innerhalb der 
gestellten Frist erfolgt. 
Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Nutzungsbe-
rechtigten Sicherungsmaßnahmen (z.B. Umlegung von Grabmalen) anordnen. 
 
(14) Grabdenkmale, Einfassungen und sonstige bauliche Anlagen (Abs.1) dürfen vor 
Ablauf der Ruhefrist oder des Benutzungsrechtes nur mit Zustimmung der Gemeinde 
Oberaurach entfernt werden. 
 
(15) Künstlerisch oder geschichtlich wertvolle Grabdenkmale oder solche, die als 
besondere Eigenart des Friedhofs aus früheren Zeiten gelten, unterstehen dem be-
sonderen Schutz der Gemeinde Oberaurach. Sie dürfen nicht ohne Genehmigung 
entfernt oder abgeändert werden. 
 

§ 19 
Größe der Grabdenkmale 

 
Grabdenkmale dürfen, soweit es Sicherheit und Ordnung im Friedhof erfordern, folgende 
Maßen nicht überschreiten: 
a) bei Kindergräbern   Höhe bis 1,00 m, Breite bis 0,60 m 
b) bei Reihengräbern   Höhe bis 1,00 m, Breite bis 0,80 m 
c) bei Familiengräbern  Höhe bis 1,50 m, Breite bis 1,60 m 
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Die Mindeststärke der Grabmale beträgt ab 0,40 m -1,00 m Höhe 0,14 m, ab 1,00-1,50 m 
Höhe 0,16 m. 
 
d) Bei Urnengrabstätten nach § 13, Abs. 1 Buchst. A, b, wird die Größe der Grabmale 
auf Höhe 0,35 m (incl. Sockel), Breite 0,40 m und Stärke 0,12 m festgesetzt. 
e) Bei Urnengrabstätten nach § 13 Abs. 1, Buchst. A, c, ist nur ein kleines Täfelchen 
mit der Nummer zugelassen (bei der Gemeinde wird festgehalten, wer unter der jewei-
ligen Nr. bestattet ist). 

 
 
 
VI. Herrichtung und Pflege der Grabstätten 
 

§ 20 
Pflege und Instandhaltung der Gräber unter Berücksichtigung des Umwelt-

schutzes 
 
(1) Für die Herrichtung und Instandhaltung eines Grabes ist der Nutzungsberechtigte ver-
antwortlich. 
Dies gilt nicht für Urnengrabstellen nach § 13 Abs.1 Buchst. A, c, diese werden 
von der Gemeinde mit Gras angesät und gepflegt. 
 
(2) Jede Grabstätte ist spätestens 6 Monate nach der Beisetzung würdig herzurich-
ten, gärtnerisch anzulegen und in diesem Zustand zu erhalten. 
a) Zur Bepflanzung der Grabstätten sind nur solche Gewächse zu verwenden, die 

die benachbarten Grabstätten und Anpflanzungen nicht beeinträchtigen, sei es 
durch Schatteneinwirkung, Beeinträchtigung der Sonneneinstrahlung, durch fal-
lendes Laub, durch Wurzelwucherungen oder sonstwie nachteilig. 

b) Das Anpflanzen von Sträuchern und Gehölzen, die höher als 1 m werden (Bäume, 
strauch- und baumartige Pflanzen) ist auf den Grabstätten nicht gestattet. 

c) Anpflanzungen aller Art neben den Grabstätten werden ausschließlich von der 
Gemeinde Oberaurach ausgeführt.  
Grabbeete dürfen nicht höher als 15 cm über Weghöhe sein. Die Anlegung von 
Grabhügeln ist nicht gestattet. 

 
(3) Es darf nur kompostierfähiger Grabschmuck verwendet werden. Als kompostier-
fähig gelten Materialien, die nach dem derzeitigen Wissensstand über eine Kompos-
tierungsanlage dem Naturkreislauf wieder zugeführt werden können. Kunststoffe und 
sonstige nicht verrottbare Werkstoffe dürfen in sämtlichen Produktionen der Trauer-
floristik, insbesondere in Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecken, im Grab-
schmuck und bei Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenzuchtbehältern, die an der 
Pflanze verbleiben, nicht verwendet werden. Ausgenommen sind Grabvasen und 
Gießkannen. Kreuze und andere aus Holz bestehende Gegenstände müssen aus 
einheimischen Holzarten hergestellt sein. lnsbesondere darf kein Tropenholz ver-
wendet werden. Verwendete Anstriche und Lacke müssen umweltschonend bzw. 
abbaubar sein. 
 
(4) Grablichter sollten aus Glas sein. 
 
(5) Torf und Torfprodukte dürfen nicht verwendet werden. 
 
(6) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmitteln sowie von 
Kunstdüngern bei der Grabpflege ist nicht gestattet. 
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(7) Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind von den Grabstätten zu entfernen und an 
den dafür vorgesehenen Plätzen abzulagern. Nicht kompostierbare Abfälle geringen 
Umfangs müssen In die Restmüllbehälter verbracht werden. Sonstige Abfälle (insbe-
sondere Plastikblumentöpfe und Transportbehälter) sind vom Nutzungsberechtigten 
auf deren Kosten selbst zu entsorgen. 
 

§ 21 
Vernachlässigung der Grabpflege 

 
(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der 
Nutzungsberechtigte, nach schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung, die 
Grabstätte innerhalb einer angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der Nut-
zungsberechtigte nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, 
wird der unbekannte Verantwortliche durch ein Hinweisschild auf der Grabstätte auf-
gefordert, sich mit der Friedhofsverwaltung in Verbindung zu setzen. Bleibt die Auf-
forderung oder der Hinweis drei Monate unbeachtet, kann die Friedhofsverwaltung 
a) die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen und 
b) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen beseitigen lassen. 
 
(2) Kommt der Nutzungsberechtigte seinen Verpflichtungen nicht nach, kann die 
Friedhofsverwaltung die Grabstätte auf seine Kosten in Ordnung bringen lassen oder 
das Nutzungsrecht ohne Entschädigung einziehen. In dem Entziehungsbescheid 
wird der Nutzungsberechtigte aufgefordert, das Grabmal und die sonstigen baulichen 
Anlagen innerhalb von drei Monaten seit Unanfechtbarkeit des Entziehungsbeschei-
des zu entfernen. 
 
(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck, insbesondere bei Nichtbeachtung des § 20 
dieser Satzung gilt Abs. 2 Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht befolgt 
oder ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu 
ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den Grabschmuck entfernen. 
 
 
 
Vl. Leichenhalle und Trauerfeiern 
 

§ 22 
Benutzung der Leichenhalle 

 
(1) Die Leichenhallen dienen der Aufnahme von Leichen und Aschenresten bis sie 
bestattet oder überführt werden, sowie der Vornahme von Leichenöffnungen. 
 
(2) Die Toten werden in der Leichenhalle aufgebahrt. Leichen von Personen, die bei 
Eintritt des Todes an einer übertragbaren Krankheit im Sinne des Bundesseuchen-
gesetzes erkrankt waren, werden in einem gesonderten Raum untergebracht und 
dürfen nicht aufgebahrt werden. 
 
(3) In der Regel wird im geschlossenen Sarg aufgebahrt. Auf Wunsch der Angehöri-
gen und wenn es der Amtsarzt oder Leichenschauarzt nicht verboten hat, kann im 
offenen Sarg aufgebahrt werden. 
 
(4) Lichtbildaufnahmen von aufgebahrten Leichen bedürfen der Erlaubnis der Ge-
meinde Oberaurach und des Einverständnisses desjenigen, der die Bestattung in 
Auftrag gegeben hat. 
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(5) Leichenöffnungen dürfen nur in dem hierfür vorgesehenen Raum des Leichen-
hauses durch einen Arzt vorgenommen werden. Sie bedürfen in jedem Fall einer 
gerichtlichen oder behördlichen Anordnung oder einer schriftlichen Einwilligung der 
nächsten Angehörigen. 
 
(6) Die Särge sind spätestens ein halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder Bei-
setzung endgültig zu schließen. 
 

§ 23 
Benutzungszwang 

 
(1) Jede Leiche der im Gemeindegebiet Verstorbenen ist nach Vornahme der ersten 
Leichenschau umgehend in das Leichenhaus zu bringen. Die Nachstunden von 20 
bis 6 Uhr zählen dabei nicht mit, so daß eine Überführung erst am Morgen stattfin-
det. 
 
(2) Die von einem Ort außerhalb des Gemeindegebietes überführten Leichen sind 
unverzüglich nach Ankunft in das Leichenhaus zu verbringen, falls nicht die Bestat-
tung unmittelbar nach der Ankunft stattfindet. 
 

§ 24 
Leichentransport und Aufbewahrung 

 
(1) Die Beförderung der Leichen der im Gemeindegebiet Verstorbenen übernimmt 
innerhalb des Gemeindegebietes ein anerkanntes Leichentransportunternehmen. 
 
(2) Der Transport von Leichen, die Aufbewahrung von Leichen, die Beerdigungsfei-
erlichkeiten sowie der Begleitdienst bei Überführungen wird von den von der Ge-
meinde Oberaurach zugelassenen Leichenbestattungsinstituten durchgeführt. 
Ebenso die unmittelbare Wahrnehmung aller mit dem Friedhofsbetrieb verbundenen 
Aufgaben. 
 
(3) Die Verrichtung des Reinigens und des Umkleidens von Leichen übernimmt das 
private Beerdigungsinstitut auf Kosten der Angehörigen. 
 

§ 25 
Trauerfeier 

 
(1) Die Trauerfeiern können in einem dafür bestimmten Raum (Aussegnungshalle, 
Friedhofskapelle), am Grab oder an einer anderen im Freien vorgesehenen Stelle 
abgehalten werden. 
 
(2) Die Benutzung der Aussegnungshalle oder Friedhofskapelle kann untersagt wer-
den, wenn der Verstorbene an einer meldepflichtigen übertragbaren Krankheit gelit-
ten hat oder Bedenken wegen des Zustandes der Leiche bestehen. 
 
(3) Jede Musik- und Gesangsdarbietung auf den Friedhöfen bedarf der vorherigen 
Anmeldung bei der Friedhofsverwaltung. 
 
 
 
VIII. Schlußvorschriften 
 

§ 26 
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Bisherige Benutzungsrechte von unbegrenzter Dauer 
 
Benutzungsrechte von unbegrenzter Dauer an Grabplätzen erlöschen mit Inkrafttre-
ten dieser Satzung. 
 

§ 27 
Ersatzvornahme 

 
Wird bei Zuwiderhandlungen gegen Bestimmungen dieser Satzung ein ordnungswid-
riger Zustand verursacht, so kann dieser nach vorheriger Anordnung und nach Ab-
lauf der hierbei gesetzten Frist anstelle und auf Kosten des Zuwiderhandelnden von 
der Gemeinde Oberaurach beseitigt werden. 
 
Einer vorherigen Androhung und einer Fristsetzung bedarf es nicht, wenn der Pflich-
tige nicht sofort erreichbar ist oder wenn die sofortige Beseitigung des ordnungswid-
rigen Zustandes im dringenden öffentlichen Interesse liegt. 
 
 
 
 

§ 28 
Ausnahmen 

 
Ausnahmen von den Vorschriften dieser Satzung können zugelassen werden, wenn 
kein Widerspruch zu gesetzlichen Vorschriften besteht und die Würde und Widmung 
des Friedhofes gewahrt bleibt. 
 

§ 29 
Haftung 

 
Die Gemeinde Oberaurach haftet nicht für Schäden, die durch die satzungsgemäße 
Benutzung der Friedhöfe, ihrer Anlagen oder ihrer Einrichtungen, durch dritte Perso-
nen oder durch Tiere entstehen. Ihr obliegen keine besonderen Obhuts- und Über-
wachungspflichten. Im übrigen haftet die Gemeinde Oberaurach nur bei Vorsatz und 
grober Fahrlässigkeit. Die Vorschriften über Amtshaftung bleiben unberührt. 
 

§ 30 
Gebühren 

 
Für die Benutzung der von der Gemeinde Oberaurach verwalteten Friedhöfe und 
ihrer Einrichtungen sind die Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebüh-
rensatzung zu entrichten. 
 

§ 31 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer amtlichen Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig treten alle übrigen ortsrechtlichen Vorschriften über das Friedhofswesen 
außer Kraft. 
 
 
 
Oberaurach, 16.06.1999     ................................................. 
        (Kerker), 1. Bürgermeister 
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Satzung zur Erhebung von Gebühren für die Benutzung 
der Bestattungseinrichtungen sowie für damit  
in Zusammenhang stehende Amtshandlungen 

(Friedhofsgebührensatzung) 
2. Änderungssatzung 

 
 

Aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 24.10.2005 erlässt die Gemeinde Ober-
aurach folgende 

 
Änderungssatzung 

 
§ 1 

 
Die §§ 4, Abs. 1, und 5, Abs. 1, erhalten folgende Fassung 
 
§ 4 – Grabgebühr 
(1) Die Grabgebühr beträgt pro Grabstätte für die Dauer der Ruhezeit für 

a) Einzelgrabstätten         250,-- € 
b) Familiengräber mit zwei nebeneinanderliegenden Grabstellen  500,-- € 
c) Familiengräber mit drei nebeneinanderliegenden Grabstellen  750,-- € 
d) Urnengräber mit bis zu 4 Urnenplätzen     130,-- € 
e) Urnengräber für eine anonyme Urnenbestattung    130,-- € 
f) Kindergräber werden wie Einzelgräber behandelt. 

§ 5 - Leichenhausgebühren 
(1) Die Gebühren für die Benutzung einer Leichenzelle und der Aussegnungshalle betra-

gen: 
a) für Särge pro angefangenen Tag        25,-- € 
b) für Urnen eine einmalige Gebühr von        25,-- € 

 
 

§ 2 
 
Die Satzung tritt mit dem Tag ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Oberaurach, 18.11.2005 
 
 
 
(Kerker) 1. Bürgermeister 
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